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Änderungsantrag 100 

Miroslav Poche 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 1 

Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Mit dieser Richtlinie wird ein 

gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen zur 

Förderung der Energieeffizienz in der 

Union geschaffen, um sicherzustellen, dass 

die übergeordneten Energieeffizienzziele 

der Union von 20 % bis 2020 sowie die 

verbindlichen übergeordneten 

Energieeffizienzziele der Union von 30 % 

für 2030 erreicht werden, und um weitere 

Energieeffizienzverbesserungen für die 

Zeit danach vorzubereiten. Es werden 

Regeln festgelegt, mit denen Hemmnisse 

im Energiemarkt und Marktversagen, die 

der Effizienz bei der Energieversorgung 

und -nutzung entgegenstehen, beseitigt 

werden sollen; ferner ist die Festlegung 

indikativer nationaler Energieeffizienzziele 

und -beiträge bis 2020 und 2030 

vorgesehen. 

1. Mit dieser Richtlinie wird ein 

gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen zur 

Förderung der Energieeffizienz in der 

Union geschaffen, um sicherzustellen, dass 

die übergeordneten Energieeffizienzziele 

der Union von 20 % bis 2020 sowie die 

verbindlichen übergeordneten 

Energieeffizienzziele der Union von 30 % 

für 2030 erreicht werden, und um weitere 

Energieeffizienzverbesserungen für die 

Zeit danach vorzubereiten. Es werden 

Regeln festgelegt, mit denen Hemmnisse 

im Energiemarkt und Marktversagen, die 

der Effizienz bei der Energieversorgung 

und -nutzung entgegenstehen, beseitigt 

werden sollen; ferner ist die Festlegung 

indikativer nationaler Energieeffizienzziele 

bis 2020 und verbindlicher nationaler 

Energieeffizienzziele bis 2030 vorgesehen. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/101 

Änderungsantrag 101 

Miroslav Poche 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Nummer 2 

Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 3 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Jeder Mitgliedstaat legt im 

Einklang mit den Artikeln [4] und [6] der 

Verordnung (EU) XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] indikative 

nationale Energieeffizienzbeiträge zur 

Erreichung des in Artikel 1 Absatz 1 

genannten Ziels der Union für 2030 fest. 

Bei der Festlegung dieser Beiträge 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten, dass 

der Energieverbrauch der Union im Jahr 

2030 höchstens 1 321 Mio. t RÖE an 

Primärenergie und höchstens 987 Mio. t 

RÖE an Endenergie betragen darf. Die 

Mitgliedstaaten teilen diese Beiträge der 

Kommission nach dem Verfahren der 

Artikel [3] sowie [7] bis [11] der 

Verordnung (EU) XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] in ihren 

integrierten nationalen Energie- und 

Klimaplänen mit.“ 

4. Jeder Mitgliedstaat legt im 

Einklang mit den Artikeln [4] und [6] der 

Verordnung (EU) XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] verbindliche 

nationale Energieeffizienzziele zur 

Erreichung des in Artikel 1 Absatz 1 

genannten Ziels der Union für 2030 fest. 

Bei der Festlegung dieser Beiträge 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten, dass 

der Energieverbrauch der Union im Jahr 

2030 höchstens 1 321 Mio. t RÖE an 

Primärenergie und höchstens 987 Mio. t 

RÖE an Endenergie betragen darf. Die 

Mitgliedstaaten teilen diese Beiträge der 

Kommission nach dem Verfahren der 

Artikel [3] sowie [7] bis [11] der 

Verordnung (EU) XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] in ihren 

integrierten nationalen Energie- und 

Klimaplänen mit.“ 

Or. en 

 

 


